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1. Aristoteles, Nikomachische Ethik, V 10 (1134a) 

Wir dürfen aber dabei nicht vergessen, daß es sich in unserer Untersuchung um zweierlei ver-
schiedene Dinge handelt, um das Gerechte, was gerecht ist ohne weiteres, und um das Recht, 
das im Staate gilt. Das letztere hat seine Stelle da, wo eine Anzahl Personen sich zu einer Le-
bensgemeinschaft zusammengeschlossen haben, um ein sich selbst genügendes Ganzes zu 
bilden als Freie und Gleiche, sei nun die Gleichheit eine Gleichheit der Proportion oder eine 
einfach zahlenmäßige. In den Vereinigungen von Menschen dagegen, wo diese Bedingungen 
nicht zutreffen, da gilt für die gegenseitigen Beziehungen nicht das staatliche Recht; aber ein 
Gerechtes gilt doch auch hier, und zwar eines in verwandtem Sinne. ... 

Das Recht des Herrn aber über den Sklaven und das des Vaters über die Kinder ist mit dem 
eben bezeichneten nicht dasselbe, sondern ihm nur verwandt. Denn gegen diejenigen, die 
schlechthin zu unserer Person gehören, kann man kein Unrecht üben; der Sklave aber und das 
Kind, solange bis es das Alter erreicht hat um selbständig zu werden, ist wie ein Teil des 
Hausherrn; niemand aber hat den Vorsatz sich selbst zu schädigen. Darum also kann man die-
sen kein Unrecht zufügen. Mithin gibt es in diesem Verhältnis auch kein Unrecht und kein 
Recht wie das, das in der Staatsgemeinschaft gilt. 

 

2. Aristoteles, Nikomachische Ethik, V 10 (1134b) 

Das im Staate geltende Recht ist teils von Natur, materielles Recht, teils durch Gesetz gege-
ben, positives Recht. Von Natur gegeben ist das, was allerorten die gleiche Bedeutung hat und 
sie nicht erst dadurch erlangt, daß es den Menschen so beliebt oder nicht beliebt; durch Gesetz 
gegeben dagegen ist das, was ursprünglich ebensogut so oder auch anders bestimmt sein 
könnte, was aber, wenn eine Bestimmung einmal getroffen ist, so und nicht anders zu behan-
deln ist, z.B. der Satz, daß das Lösegeld für den Kriegsgefangenen eine Mine betragen soll, 
oder daß man eine Ziege und nicht zwei Schafe zu opfern hat, und was sonst an gesetzlichen 
Bestimmungen für die speziellen Beziehungen getroffen wird, wie das Gebot, dem Brasidas 
zu opfern, oder solches was die Manier von Volksbeschlüssen an sich trägt. 

 

3. Aristoteles, Politik, I 5 (1254b) 

Diejenigen, die voneinander so weit unterschieden sind wie Seele und Körper, Mensch und 
Tier – und (einige Menschen) sind tatsächlich in dieser Weise voneinander unterschieden, 
wenn ihre Leistung der Gebrauch des Körpers ist und dies als das Beste von ihnen (zu gewin-
nen) ist – diese sind von Natur Sklaven. Für sie ist es vorteilhafter, dieser Herrschaft zu unter-
stehen, wie das auch bei den eben genannten der Fall war. Denn von Natur ist derjenige Skla-
ve, der imstande ist, einem anderen zu gehören – deswegen gehört er ja auch einem anderen – 
und der in dem Maße an der Vernunft Anteil hat, daß er sie vernimmt, aber sie nicht (als ein 
leitendes Vermögen) besitzt ... 
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4. Aristoteles, Nikomachische Ethik, V 2 (1129a f.) 

Als ungerecht gilt, (A) wer die Gesetze, (B) wer die gleichmäßige Verteilung der Güter, die 
bürgerliche Gleichheit, mißachtet, und somit gilt offenbar als gerecht, (A) wer Gesetz, und 
(B) wer bürgerliche Gleichheit achtet. Das Gerechte ist folglich die Achtung vor Gesetz und 
bürgerlicher Gleichheit. 

 

5. Aristoteles, Nikomachische Ethik, V 3 (1129b) 

Wer die Gesetze mißachtet, ist ungerecht, so hatten wir gesehen, wer sie achtet, ist gerecht. 
Das heißt also: alles Gesetzliche ist im weitesten Sinn etwas Gerechtes. Was nämlich durch 
einen gesetzgeberischen Akt verfügt wird, hat gesetzliche Geltung, und jede solche Verfü-
gung ist, wie wir sagen, gerecht. 

 

6. Aristoteles, Nikomachische Ethik, V 5 (1130b f.) 

Die Gerechtigkeit als Teilerscheinung und das entsprechende Gerechte weist zwei Grundfor-
men auf: die eine (A) ist wirksam bei der Verteilung von öffentlichen Anerkennungen, von 
Geld und sonstigen Werten, die den Bürgern eines geordneten Gemeinwesens zustehen. Hier 
ist es nämlich möglich, daß der eine das gleiche wie der andere oder nicht das gleiche zuge-
teilt erhält. Eine zweite Grundform (B) ist die, welche dafür sorgt, daß die vertraglichen Be-
ziehungen von Mensch zu Mensch rechtens sind. Sie hat zwei Unterteile: die vertraglichen 
Beziehungen von Mensch zu Mensch zerfallen nämlich in (1) freiwillige und (2) unfreiwilli-
ge. Freiwillige sind z.B. Verkauf und Kauf, Zinsdarlehen und Bürgschaft, Leihe, Hinterle-
gung und Miete. Hier spricht man von freiwillig, weil der Ursprung dieser wechselseitigen 
Beziehungen in unserer freien Entscheidung liegt. Die unfreiwilligen Beziehungen sind (a) 
teils heimlich, wie Diebstahl, Ehebruch, Giftmischerei, Kuppelei, Abspenstigmachen von 
Sklaven, Meuchelmord, falsches Zeugnis. Zu einem anderen Teil (b) sind sie gewaltsamer 
Art, z.B. Mißhandlung, Freiheitsberaubung, Totschlag, schwerer Raub, Verstümmelung, üble 
Nachrede und entehrende Beschimpfung. 

 

7. Aristoteles, Nikomachische Ethik, V 5 (1137b) 

Wenn das Gesetz eine allgemeine Bestimmung trifft und in diesem Umkreis ein Fall vor-
kommt, der durch die allgemeine Bestimmung nicht erfaßt wird, so ist es ganz in Ordnung, an 
der Stelle, wo uns der Gesetzgeber im Stiche läßt und durch seine vereinfachende Bestim-
mung einen Fehler verursacht hat, das Versäumnis im Sinne des Gesetzgebers selbst zu be-
richtigen: so wie er selbst die Bestimmung getroffen hätte, wenn er im Lande gewesen wäre 
und wie er sie, wäre ihm der Fall bewußt geworden, in sein Gesetz aufgenommen hätte. ... 
Und dies ist das Wesen der Billigkeit: Berichtigung des Gesetzes da, wo es infolge seiner all-
gemeinen Fassung lückenhaft ist. 

 

8. Aristoteles, Politik, I 2 (1253a) 

Daraus geht nun klar hervor, daß der Staat zu den von Natur aus bestehenden Dingen gehört 
und daß der Mensch von Natur aus ein staatsbezogenes Lebewesen (zoon politikon) ist ... 

 



 3 

9. Aristoteles, Politik, I 2 (1252b) 

Doch die aus mehreren Dörfern zusammengesetzte vollkommene Gemeinschaft ist der Staat, 
der sozusagen bereits über die Grenze der vollen Selbstgenügsamkeit verfügt, der nun zwar 
des Lebens wegen entstanden ist, aber doch um des guten Lebens willen besteht. Deswegen 
existiert jeder Staat von Natur aus, wenn das ebenso die ersten Gemeinschaften tun. Denn der 
Staat ist das Ziel jener Gemeinschaften, die Natur jedoch bedeutet Ziel. 

 

10. Aristoteles, Politik, III 7 (1279a f.) 

Da dies bestimmt worden ist, folgt darauf die Betrachtung der Staatsverfassungen, wie viele 
es an der Zahl gibt und welche sie sind, und zuerst die richtigen Verfassungen; denn die Ab-
weichungen werden offenbar, wenn diese richtigen einmal genau bestimmt sind. Weil nun 
Staatsverfassung und Staatslenkung ein und dasselbe bezeichnen, die Staatslenkung aber das 
Entscheidende über die Staaten ist, so muß dieses Entscheidende entweder einer sein oder 
wenige oder die Mehrheit. Wenn nun zwar der Eine oder die Wenigen oder die Mehrheit mit 
Rücksicht auf das gemeinsam Nützliche herrschen, dann müssen diese Staatsverfassungen die 
richtigen sein, diejenigen aber, die im Hinblick auf den eigenen Nutzen entweder des Einen 
oder der Wenigen oder der breiten Masse ausgerichtet sind, sind dann notwendigerweise Ab-
weichungen. ... 

Gewöhnlich aber nennen wir von den Monarchien diejenige, die auf das gemeinsam Nützli-
che achtet, die Königsherrschaft, die Herrschaft von wenigen jedoch, aber von mehreren als 
Einem, pflegen wir Aristokratie zu nennen, entweder weil da die Besten herrschen oder weil 
sie im Hinblick auf das Beste für den Staat und für die an ihm gemeinsam Teilhabenden herr-
schen. Wenn aber die Volksmasse mit Rücksicht auf das gemeinsam Nützliche den Staat ver-
waltet, dann heißt das mit dem gemeinsamen Namen aller Staatsverfassungen „Politie“. ... 
Abweichungen von den genannten Verfassungen sind von der Königsherrschaft die Tyrannis, 
von der Aristokratie die Oligarchie, von der Politie die Demokratie. Die Tyrannis bedeutet 
nämlich eine Alleinherrschaft mit Rücksicht auf den Nutzen des Alleinherrschers, die Oligar-
chie eine Herrschaft mit Rücksicht auf den Nutzen der Wohlhabenden, die Demokratie aber 
eine Herrschaft mit Rücksicht auf den Nutzen der Mittellosen. Keine von ihnen aber ist für 
den gemeinsamen Nutzen da. 

 


